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Satzung

zum Bebauungsplan der Ortsgemeinde Trassern, Teilge

biet “Görgental —S traßgewann

Auf Grund des § 2 Abs. 1 und 6 des Bundesbaugesetzes

(BBauG) vom 18.08.1976 (BGB1. S. 2256) j.d.F. vom
06.07.1979 (BGB1. 1 S. 949) und des § 24 der Ge
meindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 14.12.73

(GVB1. S. 419) hat der Ortsgemeinderat Trassem am

‚i9.,4Z.A83 folgende Satzung beschlossen:

§1

Im Bereich des Bebauungsplanes der Ortsgemeinde
Trassern für das Teilgebiet “Görgental—Straßgewann“,
rechtsverbindlich seit dem 23.02.1979, wird im Be
reich der derzeitigen Planfassung das Maß der bauli

chen Nutzung einheitlich auf 2 Vollgeschosse festge
setzt.

Durch diese Festsetzung entfallen die in der Plan—
zeichnung vorgegebenen Festsetzungen über eine einge—
schossige Bauweise.

Die im Bebauungsplan festgesetzte Traufhöhe von
höchstens 6 in darf jedoch nicht überschritten werden.

§2

Diese Satzung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung
in Kraft.

Trassem, den A3.A2.A3

Begründung

Nachdem die Erschließung des Baugebietes “Görgental

Straßgewann“ im wesentlichen abgeschlossen und Bei—

Ortsqem.einde Trassern

- Ortshürgerrneister -
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tragserhebung eingeleitet worden ist, mußte festge
stellt werden, daß die unterschiedliche bauliche
Nutzung der Grundstücke zu Beitragsungerechtig—
keiten führt. Damit diese Beitragsungerechtigkeiten
ausgeschlossen werden, hat der Ortsgemeinderat
Trassem am 28.02.1983 die förmliche Anderung des
Bebauungsplanes, soweit es die Vereinheitlichung
des Maßes der baulichen Nutzung betrifft, be
schlossen.

Trassern, den

Qr/tsg meinde Trassem

- Qrtsbürgermeister -

Die änderung des Bebauungs

plans einschließlich der Text-

festsetzungen ist gemäß § 11 BBauG

durch Verfügung der Kreisverwaltung
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genehmigt.

Trier, den 1701.1984
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bedeutende verfabrensrechtliche Daten:

1) Offenlegung gern. § 2a (6) BBauG.
vom 10.10.83 bis 10.11.1983

2) Genehmigung vom 17.1.84
3) bekanntgemacht am: 8.2.1984
4) rechtskräftig ab 8.2.1984

Verbandsgep indeverwaltung
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